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IX. Nachtrag zum Gemeindegesetz 
 

 

Erlassen am 4. Juni 2025 

 

 

Der Kantonsrat des Kantons St.Gallen 

 

hat von der Botschaft der Regierung vom 29. Oktober 20241 Kenntnis genommen und 

 

erlässt: 

 

 

I. 
 

Der Erlass «Gemeindegesetz vom 21. April 2009»2 wird wie folgt geändert: 

 

Art. 136 Vereinbarungen 

 a) Grundsatz 

1 Die Gemeinde kann durch Vereinbarungin ihrem Zuständigkeitsbereich Vereinbarungen 

mit anderen Gemeinwesen abschliessen. Insbesondere kann sie: 

a) Verwaltungspersonal und Einrichtungen einer anderen Gemeinde zur Verfügung stellen; 

b) gemeinsame Kommissionen und Verwaltungspersonal einsetzen oder gemeinsame Ein-

richtungen schaffen; 

c) Gemeindeverbände und Zweckverbände gründen. 

 
2 Vereinbarungen mit ausserkantonalen Gemeinwesen, die über den alleinigen Zustän-

digkeitsbereich der Gemeinde hinausgehen, bedürfen einer interkantonalen Vereinba-

rung oder, soweit ausreichend, einer besonderen gesetzlichen Vorschrift. 

 
3 Vereinbarungen mit ausländischen Gemeinwesen, die über den alleinigen Zuständig-

keitsbereich der Gemeinde hinausgehen, bedürfen eines Staatsvertrags oder, soweit 

ausreichend, einer besonderen gesetzlichen Vorschrift.  

 

 

Art. 137 wird aufgehoben. 

 

 

II. 
 

[keine Änderung anderer Erlasse] 

 

 

III. 
 

[keine Aufhebung anderer Erlasse] 

 

 

  
                                                   
1  ABl 2024-00.177.845. 
2  sGS 151.2. 
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IV. 
 

1. Die Regierung bestimmt den Vollzugsbeginn dieses Nachtrags. 

 

2. Dieser Nachtrag untersteht dem fakultativen Gesetzesreferendum.3 

 

 

Der Präsident des Kantonsrates: 

Walter Freund 

 

Der Generalsekretär des Kantonsrates: 

Lukas Schmucki 

 

 

                                                   
3  Art. 5 RIG, sGS 125.1. 
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